
MUSIKSCHULE DES ELTERNVEREINES DER VOLKSSCHULE GRATWEIN 
8112 Gratwein, Schulgasse 11 

Elke Kniebeiß, Tel.Nr.: 03124/55807  
0664/1604936 (Telering) oder 0664/4106852 (A1) 

elke.kniebeiss@inode.at 
 
 

„Die Musik vermag unseren Charakter zu bilden. 
Ist dem aber so, so ist es klar, 

dass wir unsere jungen Leute darin unterrichten müssen.“ 
                                                                                                                   Aristoteles 

 
 

Gratwein, im Mai 2013 
 

Liebe Eltern und Schüler-/innen! 
 
Wir feiern im Schuljahr 2013/14 unser 30jähriges Bestandsjubiläum! Ich freue mich, dass Sie 
gerade in diesem Jahr eine musikalische Ausbildung für Ihr Kind in Betracht ziehen und bitte Sie 
nach genauem Durchlesen des Informationsblattes (Richtlinien, Seite 5) und der Rücksprache 
mit Ihrem Kind das Anmeldeformular unterschrieben zu retournieren. Der Unterricht im Herbst 
kann erst nach Erhalt des Formulares beginnen. Ihre Unterschrift ist verbindlich, d. h. die 
Stunden  müssen auch dann bezahlt werden, wenn während des Schuljahres mit dem Unterricht 
aufgehört wird. 
 
Untersuchungen zeigen, dass das Gehirn besser trainiert wird, je früher die Musikerziehung 
beginnt. 
Sie wirkt sich äußerst positiv auf die Entwicklung im Kleinkind- und Volksschulalter aus. Auch 
unruhige „Zappel-Philippe“ lernen sich durch die Beschäftigung mit dem Instrument besser zu 
konzentrieren. Eigene Lehrbücher mit extra großen Noten und bunten Illustrationen kommen bei 
den Kleinen besonders gut an. 
Natürlich erfordert es Geduld und Konsequenz durch den Lehrer und die Eltern. Ich möchte an Sie 
appellieren, Ihr Kind gerade in den Anfangsjahren beim Üben nicht alleine zu lassen, sondern 
auch wenn Sie glauben, selbst unmusikalisch zu sein, Ihr Interesse am Hobby ihres Kindes allein 
durch die Anwesenheit im Übungszimmer zu zeigen. Das „tägliche Üben“ (auch 
Gesangsschüler!) ist nicht immer ein Spaß, sollte aber kontinuierlich erfolgen. Tägliche kleine 
Einheiten (bei Anfängern konzentrierte 10 – 15 Minuten) bringen einen größeren Erfolg als z. B. 
zwei ganze Stunden pro Woche. Bei Gesangsschülern hat sich die Anschaffung eines 
Melodie-Instrumentes (z. b. Keyboard) bewährt, um zuhause besser üben zu können. 
 
 
Unsere Lehrer-/innen empfehlen ab dem zweiten, spätestens ab dem 3. Lernjahr eine große 
Unterrichtseinheit zu wählen. 
 
Zum derzeitigen Zeitpunkt kommt es zu geringfügigen  Änderungen im Lehrkörper. Es werden bei 
Bedarf, auch für Instrumente, die noch nicht bzw. nicht mehr (Klarinette, Saxophon) auf der Liste 
stehen, zusätzliche Kräfte gesucht. Daher ist eine rasche Anmeldung sinnvoll, um zu sehen, ob 
überhaupt Plätze bei einzelnen Lehrern neu vergeben werden können. 
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K L A V I E R 
 
                                                     
 
GLUHAK Snjezana:                    Klavier zweimal pro Woche 
 
HSIEH Chia-Wen:                       Klavier  zweimal pro Woche                                
 
MAYER Iris:                            Klavier, MO +  FR                     keine Neuanmeldungen 
 
TSCHIGGERL Mag. Helga         Klavier zweimal pro Woche                                                                
 
 
 

B L O C K F L Ö T E N, Q U E R F L Ö T E 
                   
DIETRICH Ulrike: Sopran-, Altblock- und Querflöte    
 
VIZKELETI Piroska: Sopran-, Altblock- und Querflöte DI + MI 
                                                     Blockflöten- und Querflöten-Ensemble 
 
  
 

 TENORHORN 
 
 
POTISK Dominik BA:                 Tenorhorn, einmal pro Woche 
                                                      
 
 

STEIRISCHE HARMONIKA 
 

 

POTISK Dominik BA:                    Steirische Harmonika, einmal pro Woche 
 

 
 

V I O L I N E 
 

KUBANEK Mag. Elisabeth:          Violine einmal pro Woche 
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GITARRE, E-GITARRE 
 

GONZÁLEZ Mag. Hugo Fernando:   Klassische + E-Gitarre, Ukulele, zweimal pro Woche 
                                                                                                                                                        
 
KADOCSA Maria BA:                    Klassische Gitarre, dreimal pro Woche 
 

 
 

GESANG 
 

MAYER Iris:                                   Gesang MO + FR, Gesangsensemble FR 
 
HSIEH Chia-Wen:                    Gesang, zweimal pro Woche                
 
 

TSCHIGGERL Mag. Helga:         Gesang, zweimal pro Woche   
 
                                          
  
 

SCHLAGZEUG 
 

ROESKY Lars:                         Schlagzeug ein- bis zweimal pro Woche 
 
SCHMIDT Markus:                   Schlagzeug einmal pro Woche                             
 
 
 

MUSIKALISCHE FRÜHERZIEHUNG 
 
GLUHAK Snjezana:                  Musikalische Früherziehung, Fixtermin einmal pro Woche 
 
 
 
 
ACHTUNG! Lehrerwunsch wird in der Reihenfolge des Anmeldungseinganges (bitte 
datieren!) berücksichtigt. Sollte der Wunsch nach Erlernen eines anderen Instrumentes 
bestehen, suchen wir bei rechtzeitiger Bekanntgabe neue Lehrkräfte. 
 
 
ANMELDUNGEN:  So rasch wie möglich in den Postkasten im Eingangsbereich der VS   
                              werfen oder per Post an Frau Elke Kniebeiß, Au 61, 8112, schicken 
                               
Die Aufnahme in die MS ist für Gratweiner an eine Mitgliedschaft beim EV der VS gebunden. 
Eltern, deren Kind die VS besucht, werden durch Einzahlung von Euro 15,00 – Stand 2012/2013 
(Änderungen können sich nach der Jahreshauptversammlung im Oktober 2013 ergeben) 
ordentliche Mitglieder. Eltern, deren Kind bereits die NMS oder AHS besucht, werden durch 
Entrichtung desselben Betrages außerordentliche Mitglieder des EV der VS. 
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L E I H I N S T R U M E N T E 
                                         
Folgende Instrumente können für die Dauer eines  Schuljahres gegen Entrichtung einer 
Jahresmiete und einer Kaution, die bei ordnungsgemäßer Rückgabe (= unbeschädigtes 
Instrument) zurückgezahlt wird, entliehen werden. 
 

Wartungs- (z. B. Stimmen und Generalüberholungen) und Reparaturarbeiten, die nicht durch 
Verschulden des Mieters notwendig sind, sowie den ersten Saitensatz übernimmt die 
Musikschule, alle weiteren müssen bezahlt werden.  
                                                 
Sollte ein Instrument ein weiteres Jahr benötigt werden, so ist dies nur möglich, wenn das Kind 
noch nicht groß genug ist, bei Modellen für Erwachsene nur dann, wenn es keine 
Neuanmeldungen gibt. Instrumente wie z. B. Horn werden bei Bedarf angekauft. 
     
 

Gitarren (vier ½, sieben ¾ und vier 7/8, zwei 1/1)      Kaution €  40,00    Jahresmiete € 40,00 
E-Gitarre                                                             Kaution €  50,00    Jahresmiete € 50,00                      
 

Violinen (eine ¼, drei ½, zwei ¾ eine 1/1):           Kaution €   60,00   Jahresmiete € 60,00 
 

Hackbrett                                                               Kaution €   60,00   Jahresmiete  € 60,00 
 

Querflöten (drei mit gebogenem Kopf, fünf für „Große“):    Kaution €  70,00   Jahresmiete  € 70,00 
  
Trompete:                                                           Kaution  €  50,00    Jahresmiete € 50,00                     
 

Klarinette, Saxophon (ein bzw. zwei Instrumente)    Kaution €  80,00    Jahresmiete  € 80,00                     
                                                 
Steirische Harmonika (fünf + eine kleine):           Kaution € 120,00   Jahresmiete € 120,00                     
 
 

KOSTEN FÜR DEN EINZELUNTERRICHT 
 

Jeder Schüler hat Anspruch auf mindestens 30 Unterrichtseinheiten und kann im ersten, längstens 
bis zum zweiten Lernjahr zwischen zwei Möglichkeiten wählen.  
 
Kleine UE = 30 Min./Woche             Euro 163,30/Semester, zahlbar in zwei Raten 
 

Große UE = 45 Min./Woche             Euro 244,95/ „-„ 
 

Musikalische Früherziehung  
und Ensemble                                Euro 135,00/ pro Jahr 
 
Der Besuch der Ensemble-Stunden ist kostenfrei, wenn Einzelstunden gebucht werden! 
Für Kopien werden pro Semester bei Bedarf Euro 1,00 eingehoben. Lehrbücher und Instrumente 
(z. B. Flöten) werden im Großen eingekauft und gegen Rechnung ausgehändigt. Der Rabatt wird 
an die Eltern weitergegeben. 
 

Anzumerken ist, dass bei dieser Kalkulation die Lehrergehälter nicht gedeckt sind und die 
Differenz, sowie die gesamte Sozialversicherung durch die MG Gratwein dankenswerterweise 
subventioniert werden.   
Daher gelten die Preise für Schüler und Studenten, die in Gratwein ihren Wohnsitz haben 
bzw. hier eine der öffentlichen Schulen besuchen.  
Auswärtige und Erwachsene bezahlen bei Einzelunterricht um Euro 40,70 bei der kleinen UE, um  
Euro 61,05 bei der großen UE und Euro 32,50 bei der Musikalischen Früherziehung mehr. 
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RICHTLINIEN FÜR ELTERN UND MUSIKSCHÜLER 
 
1) Die Aufnahme des Musikschülers erfolgt jeweils für ein Schuljahr und muss alljährlich  
          erneuert werden (unterschriebenes Anmeldeformular). 
 
2) Der Unterricht findet in einem der Gratweiner Schulgebäude statt. Das Tragen von  
          Hausschuhen ist bei Regen und Schnee verpflichtend. 
 
3) Die Ferienordnung der Pflichtschulen findet auch für die Musikschule Anwendung.  
          Der 05.12. (Krampus) und der Faschingdienstag sind unterrichtsfrei.  Bei Einverständnis  
          der Eltern kann an autonom freien Werktagen der Musikunterricht stattfinden. 
          
 
         Zu jeder Unterrichtsstunde ist ein Aufgabenheft mitzuführen. Die Eltern werden gebeten  
         durch wiederholte Einsichtnahme sich vom Studienfortschritt zu überzeugen. 
         Diesbezügliche Nachfragen beim Lehrer sind zu empfehlen. 
 
 4)     Der Schüler ist verpflichtet regelmäßig zum Unterricht zu kommen und sich den    
         gestellten Aufgaben mit vollem Fleiß und Einsatz zu widmen (Hausübungen!!). 
         Bei Unpünktlichkeit ist der Lehrer nicht verpflichtet länger als eine Viertelstunde auf den  
         Schüler zu warten. Bei Krankheit muss dies rechtzeitig mitgeteilt werden, damit der   
         Lehrer noch Stundenverschiebungen vornehmen kann (am Vorabend). Bei Absagen zu    
         Mittag oder während des Nachmittags, gelten die Stunden als gehalten. 
 
 5)    Jedem Schüler stehen 30 Einheiten pro Jahr zu. Bei Verhinderung des Lehrers wird ein  

     Ersatztermin bekannt gegeben, versäumte Stunden durch den Schüler verfallen,  
     ausgenommen sind Unfälle und deren Folgen z. B. Armbruch. Hier werden die Stunden  
     gut geschrieben. 

 
6)      Die Einhaltung der Hausordnung ist verpflichtend. 
 
7)     Um fristgerechte Überweisung des Musikschulbeitrages wird gebeten, anderenfalls wird   
          der ausstehende Betrag zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von Euro 5,00 
          und banküblichen Zinsen fällig. Zahlung in Teilbeträgen mittels Dauerauftrag ist auf  
          Anfrage möglich. 
          In diesem Schuljahr erhält jeder eine Vorschreibung über den Semesterbeitrag. 
          Die Hälfte davon muss spätestens am 15. Oktober beglichen sein, der Rest am 15. 
          Dezember. Leihgebühren bzw. Instrumente und Notenmaterial sind bei Erhalt fällig. 
 
8)      Eine Abmeldung während des Schuljahres ist nur mehr in wenigen Ausnahmefällen  
          möglich, z. B. bei Übersiedlung in eine andere Gemeinde, einem dauerhaften  
          körperlichen Gebrechen oder einem Ersatzschüler auf der Warteliste. Das begonnene   
          Semester muss bezahlt werden bzw. gibt es keine Kostenrückerstattung (Ausnahme:    
          siehe Punkt 5). Das  zweite Semester stimmt nicht mit dem schulischen überein, sondern     
          beginnt mit der 16. Unterrichtsstunde. 
 
 
 
  



VERBINDLICHE ANMELDUNG FÜR DAS SCHULJAHR 2013/14 
 

 
Vor- und Zuname des/r Schülers/-in: ……………………………………………………………………………….. 
 

Geburtsdatum: ……………………. 
 
Anschrift: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Besucht 2013/14 die Schule: ………………………………………………………………………  Klasse: ….. 
 

Besucht die Nachmittagsbetreuung in Gratwein:   O ja                              O nein 
 

Mo Di Mi Do Fr 
 
 

Vor- und Zuname der Eltern:     Mutter ………………………………………………………….. 
(bei minderjährigen Schülern)    Vater  …………………………………………………………… 
                                           
 
Tel. Festnetz:      ……………………….                           Mobiltel. Schüler-/in: ………………………….. 
 

Mobiltel. Mutter:  …………………………………….              Mobiltel. Vater:    ……………………………….. 
(Telefonnummern werden nur an den/die Lehrer-/in weitergegeben, nicht an Dritte) 
 

Email-Adresse:   …………………………………………………… 
 
 
Instrument/Fach:  ……………………………                      Leihinstrument:  O  ja      O  nein  
  
O  kleine UE     O  große UE                     O  Anfänger     O Fortgeschrittener im …… LJ 
 

Wunschlehrer-/in: …………………………………………………     O  Wunsch-Unterrichtstag: ………………. 
 
Unterstreichen Sie bitte, ob Ihnen der/die Lehrer-/in oder der Unterrichtstag wichtiger ist, bzw. teilen Sie mit, an 
welchen Tagen KEIN Musikschulbesuch möglich ist: 
 
Teilnahme beim Gesangsensemble:   0 ja      0 nein 

 
Ich überweise den Musikschulbeitrag per „Online-banking“ und benötige daher keinen Zahlschein, 
sondern bekomme eine Vorschreibung: O 
 

Ich hätte gerne einen Zahlschein:  O 

 
Ich bin einverstanden, dass mein Kind bei Aufführungen fotografiert wird und die Fotos in 
diversen Zeitungen und auf der Homepage veröffentlicht werden:  O  ja     O  nein 
 

 
Ich habe das Informationsblatt gelesen und zur Kenntnis genommen! 
 
 
………………………………..                                             …………………………………………………………. 
Ort, Datum                                     


